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R. » aguer 'S Buödruckerei in Usingen

Gchriftleitu«, : Richard lSegner.

Ferufprecher Nr. 81.

drei»: Durch die Post de,»,en vierteljährlich
IM Mk. («»Herde« 34 Pfennige Bestellgeld.) I«
Berlage ffit de» M»»«t 46 Pf, . — Si»rtck»»g«g»bt- r;
Anzeige» SO Pf,., Reklame« 40 Pfg. die Var«»«dzeÄe.

181. Donnerstag, den8. November 1917. 52. Jahrgang.
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. . Afiuge«, de« 7. No»r» ber 1817.
' «' S° «„kifft: Brotkarte » für « iwder.

8»r » eseitignng von Z««if»ln » ache ich
^ is aufmerksam, daß nach der neuen ftrei»-

tnurordnung««ch den ftiudern unter  einem

-den
: ,Ki
Sch,-
«estm
efc*3
hen tu

!*Ö*

m

zu stehen. Sonderzuweisungen, >rotk»rten |m»>Vv...
in ngtürltch nicht erfolgen, da ja sch,nd»rch

"■* infannl«Lrvtkart« ein Vielfache« der gesetzlich
Menge gewätzrl wird.

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

Usingen, de« 4. Nooeckber 1817.
ln die Herren Bürgermeister de» Kreise».

. . » lt >»»n»h« e derjenigen zu:
' «!* pn,Rltweil»au, Dorfweil, Mauloff, Minstadl,
OEEMnau, Ntederreifenberg, Oderreifenberg,

Neichendach»nd Wüstem«.
l>n Grledignng« einer Verfügungv»« 7.

, . 1817 9lr. LOS», Kreirblotl Nr. 2», betreffend
8,11 lliheniBetterdienst, sehe ich inuerhulb3.Tag,n

>»l, »tg»g„ .
Der Königliche Landrat.

I.
ceile» L Echtznselb,  ftreitsekretär.

Ufingen, den 88. Oktober 1817.
li>z,r d«rch die Beschlagnahm,-Bekanntmachung

du August 1817 beschlagnahmte, Bett«, Hau«-
kischwlsche der H«t«l», Gastwirtschaften«nd
"di Gewerbe. u«d ge« ei»nützigen Betriebe

grmtß § 7 der Bekanntmachung verände-
nlcht»,rg»no« « »n werden, di« die einzelnen
li»de ihre« destimmungSgimäßen Gebrauch

INI.
dürfen somit auch Tisch, «nd Mundtstcher

>nsch»itte« und zum Beispiel nichtz« Hand-
' oder Bettwäsche verardettet«erden.

'«it i» einem Betriebe entbehrliche Wäsche,
»«handeu fi»d, ist e» vaterländische Pflicht,

w Retch»bekl«idung«stelle in Berlin zum >».
»»tubtete». Eie dienen dann in»besondere

«nflellung dringendst benötigter ESugling«-
"l »«d . « äsche sowie sonstiger bürgerlicher
«n,.

Der Königliche Landrat.
eld

, . Bezold.

ilulitrggrbkkMiitUllhms
^ Er. W. IV . 8800/8. 17. ft. R. » .

der Beka«ntm»chR«g Nr.
lv. V004 . 16. St.  N . A.

et'... !ll« . Mai 4SI «, betreffend
nchlagaahme und Bestands-
^Avg van Lumpe« ««d
'r» « toffabfälle« Aller Art.

S. November 1S17.
hetzend, Bek««nt» achung wird auf Er-

>„ ' •* Ktznigliche« ftrirgeministeiiu» « hiermit
^ >»,i„ n ft««»tni» gedracht mit dem Be¬

merken, daß, soweit nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Gtrafe» verwirkt sind, jede
Zuwiderhandlunggegen die Beschlagnahme«»»
schristen nach§ 6 der Seka«ntmachung über die
Sicherstellung»on ftriegSbederf in der Faffung
vo» 86. April 1817 (ReichS-Gesetzdl. S . 37, ). )
«nd jede Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht
gemäß § 5 **) der Bekan«l« achung über Ru»,
kunfttpflicht vom 18. Juli 1817 (Reich« Ges,tzbl.
S . 604) bestraft wird Auch kann der Betrieb
der Handeltgrwerbes gemäß der Bekanntmachung
zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen , o«
Handel v»m 88. September 1815 j(Reich»-lte-
setzbl. E . 603) u»t«rs«gl » erden.

Arliksl I.
§ 6 d der Gekaoqlmachung, betreffend Be,

schlagnah« e und Bestandserhebung»on ZLumpen
und neuen Stoffabftllen aller Art, », « 16. Mai
1816 wird aufgehaben.

Artikel II.
Eine Veräußerung, Lieferung und Verarbeitung

derjenigen Gegrustände, welche bisher ans Gruud
der durch Artikell aufgehobenen Bestimmung»on

*) Mit Gefängnis bi« zu eine» Jahr oder
»it Geldstrafe bi« zu zehntausend Mark wird,
sefern nicht nach den allgemeinen Etrafgesetzen
hthere Elrafen »erwirkt stud, bestraft:

i . .
8. » er «»befugt einen beschlagnahmten«Gegen¬

stand deisriteschafft, beschädigt oder zerstört,
»erweudet, verkauft oder kaust oder ein an-
drre» Veräußerung«, «der Erwerb»grschäft
über ih» abschließt;

8. »er der Verpfiichtung, die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfleglich jz,
behandeln, zuwiderhandelt;

4. » er den nach§ 5 erlaffenen Aurführungsbr.
stimmungen zuwiderhandelt.

—) » er vorsätzlich die Auskunft, zu der ex aus
Grund dieser G«kanvt» achunĝ.verpflichtet
ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oderwiffeNt-
lich unrichtige oder unvollständige Angaben
»acht, ober» er vorsätzlich die Einsicht in dieGe-
schiftSbriefe»der Geschäftsbücher oder die
Aefichtiguog oder Untersuchung der Ge-
triebtzeinrichtun gen »der Räume»er»eigert
»der» er vorsätzlich die vorgeschriebenenDage»
dücher einzurichten oder zu führen unterläßt,
wird mit Gefängnis bi« zu sich«Monaten oder
mit Geldstrafe bi« zu zehntausend Mark
oder » it einer dieser Strafen /bestraft,
auch können Vorräte, die verschwiege«
worden find, im Urteile al« dem Staate
verfallen erklärt werden, ohnêUnterschied,
ob sie dem «u«kunst»pflichtigkn gehüren
»der nicht.

«er fahrlässig die Au«kunft, zu der er auf Grund
dieser».Bekanntmachung verpflichtet ist. nicht
in »er gesetzten Frist erteilt oderunrichtig- oder
unvollständige Angaben macht, oder
»er fahrlässig bi« vorgeschrlebenenLager-
dücher einzurichten oder zu führen unter-
läßt, wird » it Geldftros, hi« zu »reitausm»
» «,! destroft.

der Beschlagnahme autgenommen waren, ist nur
mit Zustimmung der Kriegs-Rohstoff-Abteilung de«
königlich Preußischen Krieg«ministeriu« » erlaubt.

Artikel III.
Diese Bekanntmachung tritt » it dem 6.

November 1917 in ftruft.
Frankfurt(Main), de» 6. November 1817.

Stell». Generalkommando
de» 18. Armeekorp».

v «r»rd»URg über Höchstpreise für
Grietz, » reeupe» urev Grütze.

Vom 16. Oktober 1S17.
Ruf Grund der Verordnung über ftriegsmaß.

nahmen zur Sicherung der Bolkternährung vo«
88. Mai 1818 (Reich,-Gesetzbl. S . 401) - 18.
August 1917 (Reichr-Gesetzdl. S . 888) wird
verordnet:

8 1
Beim Verkaufe »on Grieß, Serstengruupen

(Rollgerste) und Gerstengrütze an Kleinhändler
(§ 8) dürfen folgende Preise für 100 Kilogramm
nicht überschritte» werden:

bei Grieß 54 Mark,
bei Gerstengraupen(Rollgerste) und Gersten¬
grütze 61 Mark.

Die Lieferung zu diesen Preisen hat frachtfrei
Station (Bahn oder Schiff) de« Empfänger» zu
erfolgen.

§ 3
Bei« Verkauf an Verbraucher(Kleinhandel)

dürfen folgende Preise für ein Pfund nicht über¬
schritten werden:

bei Grieß 88 Pfennig,
bei Gerstengruupen(Rollgerste) und Gersten.
grütze 86 Pfennig.

Beim Verkauf kleinerer Mengen dürfen Bruch,
teile eine» Pfennig» auf ganze Pfennige nach oben
abgerundet« erden.

§ 3
Die Preise sind Höchstpreisei« Sinne de»

Gesetze«, betreffend Höchstpreise, vom 4. August
1914 in der Faffung der Bekunnlmachung vo»
17. Dezember 1914 (Reich,.Ges,»bl. 6 . 516) in
Verbindung« it den Bekunntmachungen vom 81.
Januar 1815 (Reich«»Aesetzbl. D. 85), 28.
März 1918 (Reich«-Besetzbl. S . 16») und 83.
März 1917 (Reichr-G-sehbl. D. 353).

8 4
Der Staatrsekretär de« Krieg»ernährung«amts

kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver¬
ordnung znlaffen.

§ 5
Die Verordnung über Höchstpreis für Gersten¬

graupen (Rollge ste) und Gerstengrütze vom 9.
September 1916 und die Verordnung über einen
Höchstpreis für Weizengrieß vom 3. November
1916 (Reich«-Gesetzbl. S . 1010, 1841) werden
aufgehoben.

» «
Diese Verordnung tritt mit dem 30. Oktober

1917 in Kraft.
»erlin. den 16. Oktober 1817.

Der Staatssekretär de» KriegtnnährungSomt«
von Waldow

i
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Der Krieg.
WTB Großes Hauptquartier , 8 - Noo-

(Amtlich .)

LScstlichrr KritgSschnutzlatz:
Heeresgruppe Kronprinz Ruppcechl.

In Flanderu fehle na b tagsüber lcbhaf em
Störungsfeuer gestern abend starker Artillerjekampf
ein , der zwischen dem nördlichen Teil der Äser-
Niederung und dem Kanal von Eomine » n ' ch
Upern während der Nach ! unvermindert anhi lt
und heute morgen vom Houthoulster Walde bl«
Zandvoorde sich zum Trommelfeuer »egen unsere
Kampfzone steigerte.

Stark - englische Infanterie hat dann beider¬
seits von Pasfchendaele und an der Straße Menin-

Ipern angegriffen . ^

Bei den anderen Armeen , insbesondere bei
St . Quentin , längs der Mette , auf beiden Usern
der Maas und im Sundqau schwoll abend « die
Fenertäügkeit zu beträchtlicher Stärke an . Ge¬
waltsame Erkundungen der Gegner schlugen an
mehreren Stellen verlustreich fehl.

Auf dem

veplichen Kriegsschuld!«-
und an der

Mazedonischen Front
ist die Lage unverändert.

Italienische Front.
Die Taqliamenioiinie ist von uns gewonnen!
Die Italiener find zwisch n Gebirge und Meer

erneut im Rückzüge ; Brände kennzeihnen,ihren
Weg durch die oberilaliensche Ebene.

Die Erkämpfung de« Uferwechsel » am Ge>
birgsrande durch angriffrfreudige deutsch und
österreich -ungarische Divisionen trieb einen Keil in
die von Natur starken Verleidigungrstcllungen de»
Feinde » am Westufer de» Abschnittes ; die schnelle
Erweiterung de » so geschaffenen Brückenkopfes durch
erfolgreiche Kämpfe zwang den Gegner zur Räumung
der ganzen Fiußlinte dis zur adriatifcheo Küste.

Flußaufwärt » bis zum Fella -Tal hielten gestern
die iialienischen Brigaden noch stand . Der Druck
unseres Vordringens hat die Italiener auch zur
Ausgabe ihrer G °birgsfront veranlaßt : Vom
Fella -Tal bi» zum Colbiicon , nördlich de» Sugana-
tale » , in einer Breite von mehr al « 150 Kilo¬
meter haben die Italiener ihre seit Jahren aut-
grbauten Siellungszonen aufgeben müffen und find
im Zurückgehen.

Dis weiteren Operationen der verbündeten
Armeen find einqeleitet.

Der Erste Generalquartiermeistek
Ludendoiff.

Lokale und proviuzieüe Nachrichten.

Ufingen, 7. November.
3060 Mark Belohnung.  Zur

Belohnung derjenigen , welche zur Aufklärung
des Mordes des erschossen aufgefunden Kö¬
niglichen Forstmeisters in Usingen oder zur
Ueberführung des Mörders zweckdienliche
Angaben machen , sind bisher zur Verfügung
gestellt:
Von der Königlichen Staatsan¬

waltschaft Wiesbaden . . 1000 Mk.
von dem Landesverein Nassau

des Allgemeinen Deutschen
Jagdschutzvereins . . . 500 Mk.

von privater Seite . . . . 1500 Mk.

* Usingen , 7 . November . Kanonier Heinrich
Nehm (Sohn des Veteranen von 1866 und
1870/71 Herrn Heinr . Nehm ) wurde mit dem
„Eisernen Kreuz " aurgezeichnet.

* Usirege « , 7.  November . Herr Gasthalier
Jean Hemrich  hier , z . Zt . Pächter de» East,
banse » Jacobe , ha , die von ihm vor mehreren
Jahren an der Wilhelmsollee errichtete Gastwirt¬
schaft „Zur schönen Aussicht " für 38000 Mark
käuflich erworben.

* I « S . November 1017 ist «ine Nachtrag «,
bekanntst achung Jlr . W . IV . 3900/9 . 17 . K. R
A zu der Bekanntmachung Nr . W . IV . 900/4.
16 K R . A . »am 16 . Mai 1§ 17 , betreffend
Beschlagnahme und B stand «erhebung von Lumpen
und neuen Stoffabfällcn aller Art , erlassen worden.
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist ii den
Amtsblättern und durch Anschlag veröffentlicht
worden.

T Mmoldsheriw , 5. Nov. Eine bleibende
Erinnerung an da» Refor « ati »n«-Jabiläum wird
unsere Küche erhalten in Gestalt einer großen
Eichenplatte , auf welche von d«n Gemeindegliedern
der Anfang de« Lutherliede » „ Gin fest« Burg iß
unser Go « " mit eisernen Nägeln genagelt wird.
Für die Nägel , welche in dreifacher Form ver¬
wendet werde », werden 30 Pf ., 50 Pf . und 1
Mk . bezahlt . Bei der Jubelfeier am Mittwoch
und der Nachfeier am Gonmag war die Beteili¬
gung an der Nagelung groß , und er wurden be¬
sonder « di « teuren Nägel verlangt . An den beiden
Tagen gingen 330 Mk . ein . Alt und Jung be¬
teiligten sich an der Nagelung , deren Ertrag
unserem Gotteshaus » zngui » kommen wird.

— Vom Unter Westerwald . 5 . Nov.
Drei „ Herren " und zwei „ Damen " nahmen vor
einigen Tagen in Nausbach in zwei Gasthäusern
Quartier , um . wie fie s« gten , »u hamstern . Tag»
darauf verschwanden ste unter Mitnahme eine«
Fuchspelze », verschiedener Herrenanztge , Wäsche
und Schuhe im Wert von 4000 Mark . Sie hall «»
mehrere Betttücher zirsammengebunven und sich durch
da » Fenster au « dem sechs Meter hoch liegenden
Zjmmer auf den Hof hinab gelaffen . Von den
„Gästen " fehl » bi« jetzt jede Spur.

Zur Frage der Schweineschlachtuug.
Er ist volkswirtschaftlich richtig , daß die Schweine-

bestände den vorhandenen Futtermitteln angepaßr
bleiben müffen . Da Gerste zur Schurinemast
nach dem schlechten Ausfall der Oerstenernte nicht
verwendet werden darf , kämen entsprechend schwer«
Schweine nicht erzielt werden und dürfen nicht
übermäßig viele Schweine gehalten werden . Die«
verbiete , aber nicht die Erhaltung der Zuchttiere
und da« Fü ' tern leichterer Schweine mit Abfallen
und sonstigen Futtermitteln zuläffiger Art.

Da » Kriegsernähruugtami hat deshalb nicht
ein Zwangrgebot zur Maffenschlachtung erlassen,
sondern die gesamten Vorschriften Uber Schweine-
Haltung jenen Verhältnissen angepaßt . Hiernach
erhalten nur Zuchttiere Körnerfutter , ihre « eitere
Benutzung zur Zucht wird lehnend erhalten durch
starken Ferkelabsatz , indem Ferkel kartenfrei oder
unter ge' inger Anrechnung aui die Karte verbrauch!
werden dürfen . Hiermit wird zugleich zu starker
Aufzucht vorgrbevgl . Dies wird nur fo lange
fortgesetzt , bi « ein gewisses Sinken der Bestände
erreicht ist . Ferner werden di« Schweine zur
Deckung de» Bedarfs von Heer und Marine ohne
Mindestgewichtrmengen abgenommen und uach de«
einheitlichen Höchstpreis der Verordnung vom 15
Septrmier 1917 bezahlt , wenn fie bis 30 . November
1917 geliefert werden ; r » empfiehlt sich alfo ^ bi»
dahin Schweine abzugeben , intbefondere bei Fetter-
Mangel . Sogenannte Mastverträge werden nicht
abgeschlossen , ba hierfür kein Harifulier vorhanden
ist . Für die Selbstversorgung werben die leichteren
Schweine mit höheren Derbrauchrsätzen angerechnet
werden , wie dies die Veeordnug vom 2 . Oktober
1917 regelt , damj ' die Schlachtung bei geringem
Gewicht trotz de« hohen Knochengehalte « und Wasser¬
gehalt « der Schlachtgewichtes lohnt . Zur besseren
Fettversargung her Städte ist dabei eine mäßige
Speckabgad ? aus der Haasfchlachtung bei Tieren
von 130  jpsd . Schlachtgewicht aufwärl , vorge-
schrieben , die dem jctz» verringerten Fettgehalte
Rechnung trägt — Heimlicher Schlachtung und
wildem Handel beugt Die neueste Verordnung da¬
durch vor , daß auch Läuferschwein « zu Zucht - und
Nutzzwecken nur durch die Viehhandelrvrrbände ge-
handelt werden dürfen.

Diese Maßnahmen vereinen die berechtigten
Interessen der Landwirte und Selbstversorger mit
denen der Nichisebstversorger an der Fettversorgung
nnd an der Schonung der Körner - und Kartoffel-
.ruie vor unberechtigten , Verfüttern ; st, tragen
dem Ausfall der S «m« ergetreideernte Rechnung,
ohne zu einem schematischen „ Schweinemord " zie
werden . Sie erhalten ferner den Zuchlschweineb «-
stand , u« « il der « chweineauszuchl sofort wieder

begiunen zu können . sobald wieder Stz,etn,s »n
zur Verfügung steht.

Vermischte Nachrichten.
— Butzbach . 6 . November . In der tzs«

gießerei der Maschinenfabrik A . I . Liöster
wurden heute Nacht die beiden Haupttreibij,,
gestohlen . Die Riemen find ungefähr 15 a,
Meter breit und haben einen Wert von mehr«
Tausend Mark . Von den Tätern fehltsjede 8p

— Worms.  4 . No ». Der 70 J,hr,,
Jäger Emald au « L >dwig »h,f,n wurde bei m
Treibjagd in Mutlerßadt von ei,er Dame , di, &
Jagd an diesem Tage oblag , durch ein , Sch,

sprang von der im 3 . Stock gelegenen Wohn«
n,kfl toiauf die Straße und zwar in Flammen gest

Vorrübergehende erstickten da « Feuer und soiz«
für seine Verbringung in« allgemeine Krankechü te:
wo er seinen furchtbaren Brandmunden all!»
erlag.

WTB Wien.  4 . Novbr . Lu » de« KnH
preffequartier wird gemeldet : Der Kaiser en
König wurde von dem deutschen Kaiser |um'

Haber de» schlesischen Jnfanterie -Negiment « ß> j(j
63 ernannt.

ladung in » Gesicht getroffen , und s, schweren,,
daß da « linke Auge verlaren ist.

— Jaucha (Thüriugen ) , 3 . November . ®
hiesige Dorskirche hat zwei Turmglocken , y
größer « hat durch ihr « Inschriften einen histoH
Seil , we»halb fie erhalten werden falte . % ~
andere sollte zum Einschmelzen eingezogen nxtbt ),
Beim Adnehmen der Glocke ist jedoch ein % m
sehen vargekommeu . Man schlug di« » erd?
Glocke in Stücke . Nachdem di« Berwechsilv
sestgestellt war , wurde auch die ander » «hgeno»,
und z«rschlag «n.

— Frankenthal,  3 . Nov . Den Tod duck
Verbrennen erlitt der 8 -jährige Sohn de« im U »«
stehenden Tapetendrucker « Florschütz . Der I «,

!«n

DrackleMer-Berichtlgu}.
In der in Krei «dlatl -Nummer 130 gebrM

Anzeige de» Königlichen Amtrgericht « Uftnflen i'
ein Druckfehler unterlaufen : Die Firma i- 1"
Herma «« Rupp . Ufingen ist nicht io>
Genoflenschaftrregister , sondern in da « H «» h
registev beim Kgl. Amtsgericht Ustnge»
getragen worden.

Schriftleitung der Kreitblatl ».
hi«

Aufforderung!
Alle , die noch Forderungen an den

leß de» MoseS Hirschberg zu Uftnflen
mack en haben , « erben hiermit aufgefordert , 9
Ansprüche bi« zum 3 » . November d. I «. b« ^
Unterzeichueten unter Einreichung einer Kachotil"
geltend zu machen.

Leopold Gier«,
*)  Nachlaßpfleger , Ulnfi*

Kreisblätier
Nr . 129 und 130 werden zurückgekauß *
Kreisblattverlag.

(gutlaufm**"$ü>n4en(atlb) m-‘ü!
zugeben

8 »ßring . Gegen Belohn «»«
(' ) « g. Preitz . '

Guterhilltkstk KadklßM
fast neu , zu verkaufen
3) Statt Hemrich , Ussni^ ,

-etentuechuz ktr
Anträge auf Erteilung eine» Wanderg

fchei»» für da « Kalenderjahr 1916 könnt»
de« Bürgermeisteramt gestellt werden.

Usingen , den 5 . November 1917 . _J
Di « PolizeiverwelljE.

„ Trächtiges Rind
(Gimmeu,Haler Nasse ) gefahren , zu verkam' ■
*) Ä « H L - h» 4 . » Rod a . d. * *
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